
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der 

Hennig Fahrzeugteile GmbH Essen,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 688
Hennig Getriebeservice GmbH,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 10590
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Hennig Fahrzeugteile GmbH Frankfurt,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 18525
Hennig Fahrzeugteile GmbH Berlin,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 20898
Hennig Fahrzeugteile GmbH Saarbrücken,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 22498
Hennig Fahrzeugteile GmbH Velbert,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 24198
Hennig Fahrzeugteile GmbH Fulda,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 24868
Hennig Fahrzeugteile GmbH Hamburg,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 25002
Hennig Fahrzeugteile GmbH Rhein-Main,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 26677
Hennig Fahrzeugteile GmbH Stuttgart,  Bottroper Straße 30, 45141 Essen,  HRB-Nr. 26675

(nachfolgend „Hennig“).

1. Allgemeines
(1) Unsere sämtlichen Lieferungen, Leistungen, Angebote, Aufträge sowie Auftragsannahmen 
erfolgen ausschließlich zu den nachfolgenden AGB. Diese gelten für die Dauer der gesamten 
Geschäftsbeziehung, selbst wenn wir uns in Zukunft nicht noch einmal ausdrücklich hierauf 
berufen und / oder diese gesondert vereinbart werden.

(2) Diese AGB gelten nur gegenüber unseren Käufern und Auftraggebern, soweit diese  
Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtli-
ches Sondervermögen gemäß § 310 Absatz 1 BGB sind.

(3) Nebenabreden und Änderungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Schriftformerfordernis ist nur schriftlich abdingbar. Abweichende Bedingungen des 
Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich. Weder 
unterlassener Widerspruch noch Ausführungen von Lieferungen und Leistungen stellen eine 
Anerkennung der Geschäftsbedingungen des Käufers dar.

2. Angebote, Preise, Berechnung
(1) Kostenvoranschläge dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich 
gemacht werden oder für Dritte genutzt werden und sind auf unser Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben. Sind bei Reparaturen zusätzliche Arbeiten erforderlich, kann der Umfang des 
Auftrags ohne Rückfrage bis zu 20 Prozent überschritten werden.

(2) Die Berechnung erfolgt zu unseren, am Tag des Vertragsschlusses gültigen Preisen. Wird 
die Lieferung vier Monate nach Vertragsschluss ausgeführt, gelten die am Tag der Lieferung 
gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der am Liefertag gültigen Mehrwertsteu-
er, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

(3) Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverzollt, sofern sie nicht ausdrücklich als 
bindend bezeichnet werden. Dies gilt auch dann, wenn wir dem Käufer Unterlagen, wie Ka-
taloge, Prospekte technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen auch in 
elektronischer Form überlassen (nachfolgend „Unterlagen“) oder Waren im Internet oder auf 
elektronischen Medien präsentieren. Jede Art von Beschreibung, Gewichts- und / oder Men-
genangaben, namentlich in Katalogen, Preislisten oder in Unterlagen bzw. in elektronischen 
Medien sind lediglich Richt- bzw. Näherungswerte und stellen keine verbindlichen Beschaf-
fenheitsangaben dar. Mündliche Angaben zur Beschaffenheit sind nur nach ausdrücklicher 
schriftlicher Bestätigung verbindlich.

(4) Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 
Lieferumfangs durch den Zulieferer bleiben vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abwei-
chungen unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen beider Vertragsparteien dem 
Käufer zumutbar ist. Sofern wir oder der Zulieferer zur Bezeichnung der Bestellung oder des 
Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebrauchen, können allein daraus keine Rechte 
im Hinblick auf die Konkretisierung des Kaufgegenstandes oder des Lieferumfangs hergelei-
tetet werden.

(5) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst rechtzeitig und vollstän-
dig beliefert werden. Dies gilt allein für den Fall, dass die Nichtlieferung von uns nicht zu 
vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem 
Zulieferer. Der Käufer wird über die Nichtverfügbarkeit der Ware unverzüglich informiert. Die 
Gegenleistung wir gegebenenfalls unverzüglich zurück erstattet.

(6) Die mit einer ausdrücklich verlangten Sonderbehandlung eines Auftrags zusammenhän-
genden Kosten wie Über- und Sonntagsstunden usw. werden berechnet.

(7) Instandsetzungsaufträge schließen die Erlaubnis zur Probefahrt ein.

3. Lieferung, Gefahrübergang
(1) Lieferungen erfolgen ab der Betriebsstätte unserer jeweiligen Unternehmen. Auf 
Verlangen und Kosten des Käufers wird an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir im Falle des Versen-
dungskaufs berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunterneh-
men, Versandweg, Verpackung) nach pflichtgemäßem Ermessen selbst zu bestimmen. 

(2) Wird die Ware in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsunion (EU) 
geliefert, ist der Käufer verpflichtet, uns vor Versendung seine Mehrwertsteuer-Identifikati-
onsnummer, über die die Lieferung abgewickelt wird, und seinen Gewerbezweig mitzuteilen.

(3) Die von uns genannten Lieferzeiten, Fristen und Termin sind unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Fristtage sind stets Werktage; Samstage 
gelten nicht als Werktage. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss, jedoch 
nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung; entsprechendes gilt für Friständerungen. Die 
Lieferfrist ist bei Aufträgen ohne Montage eingehalten, wenn der Liefergegenstand vor deren 
Ablauf unsere Betriebsstätte verlassen hat. Andernfalls ist die Lieferzeit eingehalten, wenn 
dem Käufer die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

(4) Der Beginn der vereinbarten Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen vo-
raus. Weitere Voraussetzung ist rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Vertrags-
pflichten durch den Käufer. Insoweit beginnt die Lieferfrist frühestens nach Eingang aller uns 
für die Ausführung des Auftrags vom Käufer zu überlassenden Unterlagen und beizustellen-
den Materialien.

(5) Höhere Gewalt oder Ereignisse, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend da-
ran hindern die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist 
zu liefern, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich einer an-
gemessenen Anlaufzeit, hinauszuschieben. Führen entsprechende Störungen zu einem Leis-
tungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere 
Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

(6) Wir sind in einem zumutbaren Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

(7) Unsere Lieferungen erfolgen EX Works – EXW (INCOTERMS 2010) soweit nicht anders  
vereinbart.

(8) Der Versand erfolgt ab der Betriebsstätte unserer jeweiligen Unternehmen auf Kosten und 

Gefahr des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der Sache geht mit Übergabe auf den Käufer über. Die Gefahr geht bei Versendung der 
Sache auf den Käufer über, wenn die Sache an die den Transport ausführende Person über-
geben wird, oder wenn die Ware zwecks Versendung das Lager verlassen hat. Dies gilt auch, 
wenn der Versand mit unseren eigenen Transportmitteln erfolgt. Eine Transportversicherung 
wird nur auf Verlangen des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.

(9) Transport- und sonstige Verpackungen werden – sofern nicht anders vereinbart – mit Aus-
nahme von Leihverpackungen nicht von uns zurückgenommen. Der Käufer ist zur Entsorgung 
der Verpackung eigenständig verantwortlich.

(10) Leihverpackungen (Transportkisten, Paletten, etc.) sind unser unverkäufliches Eigentum. 
Sie sind spätestens 30 Tage nach Anlieferung einwandfrei frachtfrei zurückzusenden. Erfolgt 
dies nicht, können wir sie zum Tagespreis fabrikneuer Verpackungen berechnen oder Miet-
gebühren verlangen.

4. Zahlung
(1) Soweit nichts anders schriftlich vereinbart, erfolgt die Zahlung in bar bei Übergabe.

(2) Bei Reparaturen sind wir berechtigt, angemessene Vorauszahlungen zu verlangen.

(3) Zahlungsverzug oder Gefährdung unserer Forderung durch Verschlechterung der Kredit-
würdigkeit des Käufers berechtigen uns, unsere sämtlichen bestehenden Forderungen aus 
der Geschäftsbeziehung – unabhängig von der Laufzeit etwaiger Wechsel – sofort fällig zu 
stellen oder Sicherheit zu verlangen. In diesen Fällen sind wir ferner berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen nur gegen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung auszuführen.

(4) Wir können mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen, gegen 
sämtliche Forderungen aufrechnen, die der Käufer gegen uns hat.

(5) Gegen unsere Ansprüche kann der Käufer nur dann aufrechen, wenn die Gegenforderung 
unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann nur 
geltend gemacht werden, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.

(6) Tauschpreise werden allein in Aufrechnung gebracht, sofern das Tauschteil dem zu repa-
rierenden Teil entspricht und das Altteil instandsetzungsfähig ist.

(7) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Von uns eingeräumte 
Zahlungs- und Skontofristen beginnen mit dem Rechnungsdatum. Zieht sich der Käufer bei 
der Zahlung von Rechnungen Skonto ab, ist bei der Verrechnung von Gutschriften das Skonto 
entsprechend zurückzurechnen. Ist Skonto vereinbart, ist ein Skontoabzug nur zulässig, wenn 
der Käufer allen Verpflichtungen gegenüber uns zuvor vollständig nachgekommen ist.

(8) Zahlt der Käufer bei Fälligkeit den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig, kommt er auch 
ohne Mahnung in Verzug. Unbeschadet weitergehender Ansprüche hat der Käufer dann 9 
Prozent jährlich Verzugszinsen zu zahlen, ohne dass ihm dass ihm dadurch der Nachweis 
eines geringeren Schadens abgeschnitten wird, mindestens aber die gesetzlichen Zinsen ge-
mäß § 288 BGB.

5. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware vor (nachfolgend „Vorbehaltsware“) bis 
zur vollständigen Bezahlung sämtlicher gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der 
gesamten Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen und bis zur Einlösung 
hereingegebener Schecks. Dies gilt auch dann, wenn bei laufender Rechnung der Kaufpreis 
für bestimmte, vom Käufer bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist, da das vorbehaltene 
Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung dient. 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und instand zu hal-
ten. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Insbesondere ist der Käufer verpflichtet, die Vorbe-
haltsware auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen, Beschädigung und Zerstörung, wie 
z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern 
und uns dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer tritt seine Ansprüche aus diesen Versi-
cherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

(3) Der Käufer darf die in unserem Eigentum stehende Vorbehaltsware weder verpfänden noch 
sicherungsübereignen. Zugriffe Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder auf eine an uns abgetre-
tene Forderung, insbesondere Pfändungen, sind uns vom Käufer unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir – 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Käufer gesetzten angemessenen Frist zur Leistung und 
unbeschadet weiterer uns zustehender (Schadenersatz-)Ansprüche – dazu berechtigt, die 
Vorbehaltsware als unser Eigentum zu kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen, deren 
weitere Benutzung zu untersagen sowie vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen. Zu diesem Zweck gestattet uns der Käufer unwiderruflich den Zutritt zu 
seinen Geschäftsräumen. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Bei sonstigen Pflicht-
verletzungen, insbesondere solchen, die den Bestand der Vorbehaltsware gefährden, sind wir 
dazu berechtigt, Rücknahme zu verlangen, auch ohne vom Vertrag zurückzutreten.

(5) Wir sind nach Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Ver-
wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten – anzurechnen. Die Verwertungskosten betragen grundsätzlich 10% des Verwer-
tungserlöses, sofern wir nicht höhere Kosten nachweisen oder der Käufer geringere Kosten 
nachweist.

(6) Dem Käufer ist die Weiterveräußerung in unserem Eigentum oder Miteigentum stehender 
Waren im Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebs gestattet. Die vorgenannte Berech-
tigung besteht nicht, soweit der Käufer den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehen-
den Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten 
abgetreten oder verpfändet hat oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

(7) Be- und Verarbeitung durch den Käufer erfolgen in unserem Auftrag und werden stets für 
uns vorgenommen, ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung, Verbindung oder untrennba-
rer Vermischung unserer Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
erwerben wir Miteigentum an der neu entstehenden Sache im Verhältnis des Rechnungswerts 
der Vorbehaltsware zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbin-
dung oder Vermischung. Die danach entstehende Miteigentumsware gilt als Vorbehaltsware im 
Sinne von Abs. 1. Für die durch die Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehende 
Sache gilt dementsprechend das gleiche wie für die Vorbehaltware. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehen-
den Eigentumsrechte an der neuen Ware im Umfang des Rechnungswerts unserer Ware und 
verwahrt diese unentgeltlich für uns. Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsge-
mäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung, Verbindung 
oder Vermischung neu entstandenen Produkte zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen 
aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Käufer ist jedoch unter keinen 
Umständen zum Weiterverkauf oder zur sonstigen Verwertung unter Vereinbarung eines Abtre-
tungsverbots mit seinem Kunden, zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung dieser neuen 
Produkte befugt. Der Käufer tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, 
an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an 
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der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Käufer die gelieferte Ware mit einer 
Hauptsache verbindet, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des 
Wertes der Waren an uns ab. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Käufer tritt uns 
der Käufer auch solche Forderungen ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese vorstehenden Abtretun-
gen hiermit jeweils an.

(8) Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer oben in Ziffer 5 Abs. 1 ge-
nannten Ansprüche bereits jetzt alle - auch künftigen und bedingten - Forderungen gegen 
seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in 
Höhe des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen 
ab. Soweit uns lediglich Miteigentum an der veräußerten Ware zusteht, tritt der Käufer die 
Forderung entsprechend unseren Miteigentumsquoten ab. Wir nehmen diese Abtretung hier-
mit an. Wenn der Käufer dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten 
insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen ge-
gen den Käufer um mehr als 10 % übersteigt. Zu diesen Sicherheiten erklären wir bereits jetzt 
die Freigabe. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Die Freigabe erfolgt 
durch Übereignung bzw. Rückabtretung.

(9) Der Käufer bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen im ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang ermächtigt. Der Käufer ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser 
Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu ver-
einbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Er-
lösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies jedoch der 
Fall, hat uns der Käufer auf Verlangen unverzüglich eine Aufstellung über die an uns abgetre-
tenen Forderungen zu übersenden unter Angabe der Anschrift des Abnehmers sowie der For-
derungshöhe. Im Übrigen ist der Käufer auf unser Verlangen verpflichtet, die Abtretung dem 
Abnehmer bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen 
Auskünfte zu geben bzw. notwendige Unterlagen auszuhändigen.

(10) Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des Käufers oder bei Beantragung eines  
Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über sein Vermögen sind wir berechtigt, nach unserer 
Wahl entweder die vorstehenden Rechte geltend zu machen oder gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten.

6. Sachmängel und Gewährleistung.
(1) Der Käufer hat die von uns gelieferte Ware unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer 
oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Die von uns gelieferte 
Ware gilt als genehmigt, wenn uns nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensicht-
licher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sofortigen Untersuchung 
erkennbar waren, binnen 7 Werktagen nach Ablieferung der Ware oder ansonsten binnen 
7 Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder jeden früheren Zeitpunkt, in dem der 
Mangel für den Käufer bei normaler Verwendung der Ware ohne nähere Untersuchung er-
kennbar war, schriftlich angezeigt hat. Auf unser Verlangen ist die beanstandete Ware an uns 
zurückzusenden, um diese überprüfen zu können. Stellt sich die Mängelrüge als unbegründet 
heraus, ist der Käufer verpflichtet, uns den für die Überprüfung entstandenen Aufwand zu 
ersetzen, es sei denn, er hat die unbegründete Mängelrüge nicht zu vertreten. Bei berechtig-
ter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges. Letzteres gilt nicht, 
soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem Ort des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet und hierdurch für uns unverhältnismäßige Kos-
ten entstehen.

(2) Bei Sachmängeln an der von uns gelieferten Ware sind wir nach unserer innerhalb ange-
messener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 
oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verpflichtet und berechtigt. Unser 
Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu ver-
weigern, bleibt unberührt. Der Käufer kann nur dann vom Vertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis angemessen mindern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder eine für die 
Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Fehlgeschlagen ist die Nacherfüllung, wenn zwei 
Nacherfüllungsversuche erfolglos geblieben sind oder die Nacherfüllung unmöglich oder für 
den Käufer unzumutbar ist.

(3) Die oben in Ziffer 6 Abs. 1 und Abs. 2 aufgeführten Rechte des Käufers sind ausgeschlos-
sen bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur uner-
heblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung/Verschleiß oder bei 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaftem Einbau oder auf-
grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind. Sie sind ebenfalls ausgeschlossen für Fehler, die sich aus den vom Käufer eingereichten 
Unterlagen (Zeichnungen, Muster usw.) ergeben, soweit der Fehler nicht auch auf Umstän-
den beruht, die wir zu vertreten haben. Dies betrifft insbesondere auch die Funktion von 
Gegenständen, die nach der Konstruktion des Käufers oder von ihm eingereichten Konstruk-
tionsunterlagen gefertigt wurden. Werden vom Käufer oder von einem Dritten unsachgemä-
ße Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls
keine Mängelansprüche.

(4) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen, die 
auf unserem Verschulden beruhen, bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 7 und sind im 
Übrigen ausgeschlossen. 

(5) Eine im Einzelfall mit dem Käufer vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt 
unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

(6) Mängelansprüche kann der Käufer nicht abtreten.

(7) Wird der Käufer von einem Verbraucher oder im Wege des Rückgriffs von einem Unter-
nehmer wegen eines Mangels der Ware in Anspruch genommen, hat er uns dies unverzüglich 
anzuzeigen. Ein Rückgriff gegen uns ist nur insoweit möglich, als dem Käufer gegen uns Män-
gelgewährleistungsansprüche unter Berücksichtigung dieser AGB zustehen. Wird der Käufer 
von seinem Abnehmer aufgrund von Bestimmungen in Anspruch genommen, die von den 
vorgenannten Mängelgewährleistungsbestimmungen abweichen, oder nimmt er eine Ware 
aus Kulanz zurück, gelten diese Vereinbarungen ausschließlich im Verhältnis zwischen dem 
Käufer und seinem Abnehmer; ein Rückgriff gegen uns ist insoweit nicht möglich.

(8) Bei Nachtzustellungen hat der Käufer die betreffende Warenlieferung unverzüglich zu 
untersuchen. Bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung erkennbare Transportschäden 
sind unverzüglich, wenn der Anlieferungstag ein Samstag oder Feiertag ist, bis 12:00 Uhr des 
nächsten Werktages zu rügen. Für andere Mängel gelten die vorstehenden Regelungen ge-
mäß Abs. 1.

7. Haftung
(1) Unsere Haftung für Schäden oder vergebliche Aufwendungen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – tritt nur dann ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen 
a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer sol-
chen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (wesentliche 
Vertragspflicht), verursacht wurde oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflicht-

verletzung von uns odereines unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Abweichend 
von Ziffer 7 Abs. 1 a) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine 
nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen 
Sachmangel gemäß §§ 434, 633 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

(2) Haften wir gemäß Ziffer 7 Abs. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in die-
sem Fall insbesondere nicht für den nicht vorhersehbaren, nicht typischerweise eintretenden 
entgangenen Gewinn des Käufers und nicht für nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschä-
den. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise 
für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern 
oder Beauftragten verursacht werden, sofern diese nicht zu unseren Geschäftsführern oder 
leitenden Angestellten gehören. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Käufers, die die-
sem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafeansprüchen Dritter entstehen.

(3) Unsere Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit ist begrenzt:
• bei Sach- und Vermögensschäden, die von einer vom Käufer abgeschlossenen Ver-

sicherung abgedeckt sind, auf die mit der Inanspruchnahme der Versicherung des 
Käufers verbundenen Nachteile

• der Höhe nach je Schadensfall für Sachschäden auf einen Betrag von € 200.000,00 
und für Vermögensschäden auf einen Betrag von € 50.000,00.

(4) Die vorstehenden in Ziffer 7 Abs. 1 bis Abs. 3 genannten Haftungsbeschränkungen gel-
ten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetztes 
zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine ga-
rantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der 
Garantie war.

(5) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 7 Abs. 1 bis 4 vorgesehen, 
ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrag-
sabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder 
wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.

(6) Soweit unsere Schadensersatzhaftung gegenüber dem Käufer gemäß § 7 Abs. 1 bis 5 aus-
geschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-
hilfen.

8. Rücknahme
(1) Zur Rücknahme bestellter, sauberer, mängelfreier und richtig gelieferter Ware in ihrer un-
geöffneten Originalverpackung sind wir nicht verpflichtet, es sei denn, wir haben uns schrift-
lich im Einzelfall mit einer Rücknahme einverstanden erklärt.

(2) Ausgeschlossen von Rücknahmen sind Sonderbestellungen sowie Rücknahmen von ge-
füllten Starterbatterien, allen elektronischen Bauteilen und Rückgaben mit einem Nettowert 
unter € 20,00.

(3) Für die bei schriftlichem Einverständnis erklärten Rücknahmen berechnen wir Rücknah-
mekosten für die Wiedereinlagerung in Höhe von 20 % des Netto-Kaufpreises. Hiervon unbe-
rührt bleibt jedoch unser Recht, im Einzelfall höhere uns entstandene Kosten für die Rücknah-
me von Ware zu berechnen.

9. Ausfuhrkontrolle
Sofern zur Ausfuhr unserer Produkte Genehmigungen erforderlich sind, hat der Käufer diese 
auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung einzuholen. Wir haften im Fall der Nichter-
teilung einer erforderlichen Genehmigung nicht. Sollten wir im Fall eines Verstoßes gegen 
Ausfuhrbestimmungen von Dritten in Anspruch genommen werden, hat uns der Käufer von 
diesen Kosten ebenso freizustellen wie für Kosten, die im Zusammenhang mit der Wahrung 
unserer Rechte entstehen.

10. Datenschutz und Datenermittlung
Wir sind berechtigt, sämtliche Daten über den Käufer, die im Zusammenhang mit der Ge-
schäftsbeziehung stehen, zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter Beachtung der Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch zu speichern und zu verarbeiten.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand.
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Hierbei handelt es sich auch um den Lieferort im Sinne von Artikel 5 Nr. 1 Lit. B 
EuGVVO.

(2) Wir sind in vorgenannten Fällen auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen.

(3) Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und uns findet 
ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie zwi-
schen deutschen Kaufleuten gilt. Die Bestimmungen der Vorschriften über den internationa-
len Warenkauf (CISG – UN Kaufrecht) finden keine Anwendung.

12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder eine 
Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren oder lückenhaften Regelungen tritt eine 
solche vollständige und zulässige Regelung, die dem am nächsten kommt, was die Parteien 
vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit bzw. Lückenhaftig-
keit der Regelung gekannt hätten.
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